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Die Grafschaft im Walgau, Blumenegg, Guggais
und Sonnenberg
ZUR HERRSCHAFTS- UND VERWALTUNGSGESCHICHTE DES SÜDLICHEN VORARLBERG
IM 15. JAHRHUNDERT

VON MANFRED TSCHAIKNER 

In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts entstan-
den im Walgau zwei Territorien, die ursprünglich 
nicht nach den Burgen Blumenegg und Sonnen-
berg benannt wurden. Ihre frühesten Bezeichnun-
gen und deren Ablösung sind das Thema des fol-
genden Nachtrags zu meiner Untersuchung über 
das „Land im Walgau“.1

Die Grafschaft im Walgau bis zum Tod Bischof 
Hartmanns 1416

Hartmann I. von Werdenberg-Sargans-Vaduz, der 
Gründer der Grafschaft Vaduz, hinterließ zum 
Zeitpunkt seines Todes 1354 die drei minderjäh-
rigen Söhne Rudolf, Heinrich und Hartmann II., 
der später Churer Bischof werden sollte. Deren 
Vormund war ihr Onkel Graf Rudolf von Werden-
berg-Sargans. Schon ein Jahr nach dem Tod Hart-
manns I., 1355, wurde der Walgau zwischen den 
drei Vaduzer Brüdern und Graf Albrecht von Wer-
denberg-Heiligenberg geteilt. Dabei gelangte die 
Grafschaft im Walgau an die Vaduzer Werdenber-
ger.2 Heinrich von Werdenberg-Sargans-Vaduz
übernahm 1390 aus dem Erbe des letzten Grafen 
von Montfort-Feldkirch, des kinderlosen Ru-
dolf V.,3 die Herrschaft Jagdberg, die allerdings 
nach seinem Tod 1397 an die nunmehr habsbur-
gische Herrschaft Feldkirch zurückfi el.4

Nachfolger Heinrichs von Werdenberg-Sargans-
Vaduz war sein geistlicher Bruder Hartmann. 
Nachdem Heinrich aus Geldnot schon 1391 die 
Feste Blumenegg samt Zubehör seinem Stiefbru-
der, Ulrich Thüring von Brandis, verpfändet hatte,5

galt Hartmann 1398 die Ansprüche Wolfhards und 
Ulrich Thürings von Brandis auf Heinrichs müt-
terliche Erbschaft damit ab, dass er ihnen mit 
Vertrag vom 19. Juni vor einem Zürcher Gericht 
die Burg Blumenegg samt Leuten und Gut sowie 
Grafschaft, Gericht, „twing und benne wiltpan 
vederspil vischentzen, die zwúschent Guggeis und 
dem crútz bi Jagberg gesessen und gelegen sint“, 
überließ.6 Kurz darauf, am 13. Juli 1398, nahm der 
Bischof aber die Feste Blumenegg „mit luten, mit 
guot und mit etlichen zuegehoerden“ von seinen 
Stiefbrüdern gegen Bezahlung eines jährlichen 
Zinses zurück. Von der Grafschaft war dabei nicht 
mehr die Rede.7

Hartmann blieb dennoch weiterhin Graf im 
Walgau. Dies belegt zum Beispiel der Vertrag vom 

30. November 1402 mit Albrecht von Werdenberg-
Heiligenberg-Bludenz.8

1399 verpfändete Hartmann die Grafschaft
Vaduz an die Brandiser Brüder, wobei seinem – 
bald darauf verstorbenen – Vetter Johann I. von 
Werdenberg-Sargans und dessen vier Söhnen die 
Wiedereinlösung vorbehalten blieb, die aber nie 
mehr durchgeführt wurde.9 Der Pfandvertrag bil-
dete noch 1464 einen Streitanlass, bei dem sich 
der Enkel Johanns I. von Werdenberg-Sargans dar-
auf berief, dass dieser von dem 1397 verstorbenen 
Heinrich von Werdenberg-Sargans-Vaduz zum
Erben auch der Feste und Grafschaft Vaduz, der 
Feste Nüziders sowie der Grafschaft im Walgau 
eingesetzt worden sei.10 Blumenegg wurde damals 
wohl deshalb nicht mehr eigens angeführt, weil 
dessen einstige Bedeutung mittlerweile auf die 
Feste Nüziders übergegangen war.11

Im Jahr 1412 traf Bischof Hartmann eine letzt-
willige Verfügung über die Burgen Blumenegg und 
Sonnenberg, wie die Feste Nüziders seit 1410 
genannt wurde. Die Grafschaft bildete dabei kei-
nen Gegenstand der Neuordnung; vielmehr war 
ausdrücklich nur von den Burgen, von ihrem 
Zubehör und den Rechten, „so zu den selben unn-
sern zway vestinen in der selben unnser graff-
schafft gehörend“, die Rede. Im Testament ging 
die Nutzung beider Burgen und ihres Zubehörs 
mit sofortiger Wirkung auf die Brandiser über. 
Nach dem Tod Hartmanns sollte aber Sonnenberg 
mit allen Rechten und Gerichten innerhalb der 
Grenzen der späteren Herrschaft (aber noch mit 
Ausnahme der Nenzinger und Frastanzer Alp-
gebiete12) an die Söhne von Hartmanns Vetter 
Johann II. von Werdenberg-Sargans fallen.

Die Verfügung des Bischofs enthielt auch Vor-
kehrungen für den Fall, dass Wolfhard von Brandis 
und sein Sohn vor dem Erblasser das Zeitliche 
segneten. Dann galt der Dompropst Rudolf von 
Werdenberg-Sargans als Erbe beider Burgen. Sollte 
auch dieser vor Hartmann versterben, fi elen „die 
selben vestinen unnd graffschafft, lút und gůt, was 
darzu hort“ – also nun ausdrücklich auch die 
Grafschaft – wieder an Hartmann zurück. Nach 
dessen Tod hätten dann die Brüder Rudolfs von 
Werdenberg-Sargans die Feste Sonnenberg samt 
Zubehör, die Erben der Brandiser aber Blumenegg 
zu übernehmen.13 Die Grafschaft im Walgau wur-
de dabei nicht erwähnt. Sie galt möglicherweise 
schon unstreitig als Brandiser Anspruch.
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Die beiden Burgen Blumenegg und Sonnenberg 
gingen 1412 samt ihrem Zubehör wie vorgesehen 
an Wolfhard von Brandis und dessen Sohn über. 
Dass Bischof Hartmann auch nun weiterhin Graf 
im Walgau blieb, belegt ein Dokument vom 28. 
August 1413, in dem ihm König Sigmund die 
Grafschaft im Walgau und die Verfügung über 
seine darin wohnenden Leute als Erbtitel bestätig-
te: „confirmatio in communi forma super comita-
tu suo in Walgow etc. et hominum suorum in eo 
habitantium, qui est suus hereditario titulo“.14

Wenige Monate vor seinem Ableben verkaufte 
Bischof Hartmann übrigens seinem Stiefbruder 
Wolfhard von Brandis den Eschnerberg.15

Blumenegg bleibt „Grafschaft im Walgau“ 

Als die Gebrüder Rudolf, Hugo und Heinrich Wer-
denberg-Sargans nach dem Tod Bischof Hartmanns 
1416 ihr Erbe im Walgau antraten, bestand dies 
aus der Feste Sonnenberg samt ihrem weitläufi gen 
Zubehör zwischen dem Arlberg und Galmist
sowie aus dem Hochgericht Guggais, dem gericht-
lichen Mittelpunkt der alten Grafschaft im
Walgau.16

Für den anderen neu entstandenen Herrschafts-
sprengel rund um Blumenegg war somit ein neues 
Hochgericht erforderlich. Dieses wurde Wolfhard 
von Brandis durch König Sigmund am 5. August 
1417 verliehen. Dabei handelte es sich um „das 
hochgericht, das zu dem burgstal Blümenecke 
gehöret“.17 Diese Formulierung deutet darauf hin, 
dass die Burg Blumenegg nach den kriegerischen 
Ereignissen von 1404 und 1405 noch nicht wieder 
instand gesetzt war,18 denn bei einem Burgstall 
handelte es sich zumeist um den Ort einer frühe-
ren Burg oder einer Ruine.19 Danach konnte das 
neue Herrschaftsgebiet kaum benannt werden. 

Möglicherweise waren aber auch andere Beweg-
gründe dafür maßgeblich, dass der Besitz der 
Brandiser im Illtal weiterhin als Grafschaft im 
Walgau bezeichnet wurde. König Sigmund bestä-
tigte diese jedenfalls zusammen mit anderen
Rechten am 26. Dezember 1430 zu Konstanz: 

„Wir Sigmund etc. bekennen etc., das fur uns 
komen ist der edel Wolffart von Brandis, unser 
und des reichs lieber getruer, und hat uns für-
bracht, wie die grafschafft und herschafft in Wal-
göw, Vadutz und am Eschnerberg an in von dem 

erwirdigen Hartman grafen zu Werdenberg und 
von Sandt Gansz, bischoff zu Chur, unserm fürs-
ten und lieben andechtigen seliger gedechtnüsz, 
komen und gefallen sind und die och ynnhabe. 
Und er hat uns demüticlich gebeten, das wir im 
den ban uber das blut zu richten in denselben 
seiner grafschafft und herschafft in Walgöw,
Vadutz und am Eschnerberg zu verlihen und in 
und seine lute mit den nachgeschriben gnaden 
und freyheiten, als dann die der vorgenant Hart-
man auch von uns gehabt hat, zu versehen gnedic-
lich gerüchten.“ Dies gewährte man ihm mit 
Rücksicht auf seine geleisteten und künftige
Dienste im selben Wortlaut. Gleichzeitig wurden 
er, seine Erben und „seine lute alle, die in seiner 
grafschaft und herschafft in Walgöw, Vadutz und 
am Eschnerberg wonhafftig und gesessen sein, sy 
sein sine dyener oder nicht, frawen oder mann, die 
er ytzund hat oder hernach gewinnet, sy sein eigen 
oder vogtlüte, lehen- oder pfantlute“, vom könig-
lichen Hof- und Landgericht Rottweil sowie ande-
ren Landgerichten und Gerichten befreit.20

Bei der folgenden Privilegienbestätigung König 
Albrechts für Wolfhard von Brandis vom 29. Juni 
1439 sind – anders als bei Peter Kaiser vermerkt21

– keine Namen von Grafschaften oder Herrschaf-
ten angeführt.22

Einige Zeit später setzte sich auch für die bran-
disische Grafschaft und Herrschaft im Walgau – 
parallel zum Territorium von Sonnenberg – die 
Bezeichnung nach der Hauptburg der Region
durch: So scheint in einer Urkunde vom 3. März 
1466 „die herschafft Bluomenegg im Walgoew“ 
auf.23 Im Rahmen der Beilegung eines Streites um 
den Wald „Gampelun“ am 31. Oktober 1469 
sprach Ulrich von Brandis, Vogt zu Feldkirch, 
sogar von seiner „herlichait der graffschafft Plue-
menegg“.24 In der Folge verfestigte sich jedoch für 
das Territorium von Blumenegg die Bezeichnung 
„Herrschaft“,25 obwohl auch weiterhin vereinzelt 
von einer gleichnamigen Grafschaft die Rede 
war.26 Wie sich an vielen anderen Fällen zeigen 
lässt, wurden die Begriffe „Grafschaft“ und „Herr-
schaft“ nunmehr weitgehend synonym verwen-
det. Der Grenzvertrag vom 6. September 1515 
zum Beispiel führt zunächst „Gamperdon in
Nennzinger tal in der herschaft Sonnenberg“ an; 
wenige Zeilen weiter unten ist die Rede von der 
Grafschaft Sonnenberg.27
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Aus Guggais wird Sonnenberg

Aufgrund der letztwilligen Verfügung Bischof 
Hartmanns wurde das Gebiet der ehemals großen 
Grafschaft im Walgau 1416 endgültig in die Zonen 
der beiden Burgen Blumenegg und Sonnenberg 
zerteilt. Wie man aber die alte und die neue Graf-
schaft im Walgau nicht nach ihrer Hauptburg 
Blumenegg bezeichnete, so geschah dies auch 
beim neuen Herrschaftsbereich um Sonnenberg. 
Dieser führte vielmehr einige Zeit denselben 
Namen wie der zentrale Gerichtsort der alten 
Grafschaft und des Landes im Walgau, nämlich 
Guggais.

So verlieh und bestätigte König Sigmund am 4. 
September 1418 den Gebrüdern Rudolf, Hugo und 
Heinrich von Werdenberg-Sargans „die grafschaft 
von Vadutz28 und in Walgow genant Gukeys“ als 
Reichslehen mit allen Rechten, über die Graf 
Heinrich verfügt hatte.29 Im Jahr darauf erwähnte 
auch Klaus von Lötsch, der „h[er]rschafft von 
Sangans amptman in Walgö“, in einer Urkunde 
deren „grafschafft und gebiet ze Guggays in Wal-
gö“.30

Wenige Jahre später schlug sich die Bedeutung 
der Burg Sonnenberg in der Bezeichnung des Herr-
schaftsgebietes bereits stärker nieder. Als König 
Friedrich III. im Jahr 1443 die Privilegien des Gra-
fen Heinrich von Werdenberg-Sargans bestätigte, 
bezogen sich diese auf die „Grafschaft zu Sanga-
nus die gericht vnd hohe gericht vnd was zu der 
grafschaft gehöret, item Sunenberg das gericht 
mitsampt dem hohen gericht Guggaiss vnd den 
ban mit aller zugehörde“.31 Von einer Grafschaft 
oder Herrschaft Sonnenberg war also immer noch 
nicht die Rede. Vielmehr blieb der Kern der gräf-
lichen Amtsgewalt, die hohe Gerichtsbarkeit, 
weiterhin mit dem Namen „Guggais“ verbun-
den.

Es trifft also nicht zu, was Ludwig Rapp und 
Andreas Ulmer in Nachfolge Zösmairs schrei-
ben,32 nämlich dass „die bisherige „Grafschaft im 
Walgau“ seit 1412 „Grafschaft Sonnenberg“ gehei-
ßen habe.33 Bischof Hartmann konnte somit auch 
nicht der Gründer einer Grafschaft dieses Namens 
gewesen sein.34

Als sich Rudolf und Heinrich von Werdenberg-
Sargans schon bald nach Antritt ihres Erbes (1416, 
1425) „Herren zu Sonnenberg“ nannten,35 bezog 
sich ihr Titel auf den Besitz der Burg und der 

damit verbundenen Rechte, aber noch auf kein 
davon zu unterscheidendes gleichnamiges Terri-
torium, das – wie oben dargelegt – eben anders 
bezeichnet wurde.36 Wenn sich im Gegensatz dazu 
der Truchsess von Waldburg in einer Urkunde 
vom 10. September 1458, wo von Alpen die Rede 
ist, die von der Herrschaft Sonnenberg (= Burgherr) 
zu Lehen rührten, nunmehr „herr der herschaft 
Sunnenberg“ nannte,37 zeigt sich hingegen, dass 
man unter „Herrschaft Sonnenberg“ nicht mehr 
nur den Inhaber der Herrengewalt samt seinem 
räumlichen Wirkungsbereich, sondern davon
getrennt auch ein Gebiet mit bestimmten Hoheits-
rechten verstand.38

Die Herrschaft Sonnenberg im Sinn eines Terri-
toriums ist in den vorliegenden Quellen zum 
ersten Mal in der Urkunde vom 19. Juli 1455 fass-
bar. Damals verkauften die Brüder Wilhelm und 
Jörg von Werdenberg-Sargans ihre „herschafft vnd 
veste, genant Sunnenberg, burg vnd burgstall mit 
landen lútten vnd gútten, mit aller herlichait, mit 
houchen vnd nydern gerichten“ und so weiter an 
Eberhard Truchsess zu Waldburg.39 Dass sich
damals der Name „Sonnenberg“ tatsächlich nicht 
mehr nur auf die Feste, sondern auch auf die Herr-
schaft bezog, belegt außer dem angeführten Zube-
hör auch die Urkunde vom 12. September 1455, 
mit der die Grafen Wilhelm und Georg von Wer-
denberg, „herren zu Sangans“, ihre Untertanen 
vom Eid entbanden und sie aufforderten, dem 
neuen Herrn zu huldigen. Dabei informierten sie 
alle Leute, „so zu der vesti und herschaft Sunnen-
berg gehörn, sy sien aigen, wallser oder hindersäs-
sen“, darüber, dass sie die „vesti und herschafft 
Sunnenberg mit lut und gut mit herlichait und 
aller zugehörung“ verkauft hatten.40

Ihren Abschluss fand die Herauslösung Sonnen-
bergs aus dem alten Walgauer Verband durch die 
formale Erhebung zur Grafschaft am 13. August 
1463. Damals verlieh Kaiser Friedrich III. die Graf-
schaft Sonnenberg mit allen Rechten41 Eberhard, 
dem nunmehrigen Grafen zu Sonnenberg, als 
Reichslehen,42 und zwar ohne dass auf den frühe-
ren Status des Gebiets Bezug genommen wurde.

Zusammenfassung

Der letzte Vertreter der gräfl ichen Familie Wer-
denberg-Sargans-Vaduz, der Churer Bischof Hart-
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mann (1360–1416), leitete noch zu Lebzeiten eine 
herrschafts- und verwaltungsmäßige Neuordnung 
des Walgaus ein, die zur Ausbildung zweier
getrennter Grafschaften beziehungsweise Herr-
schaften auf dem Boden der alten Grafschaft im 
Walgau führte. Zentren der neuen politischen 
Gebilde waren die Burgen Blumenegg und Nüzi-
ders/Sonnenberg. Wie ihr Vorgänger wurden die 
beiden Herrschaftsbereiche ursprünglich aber
nicht nach diesen Festen benannt. Deren Namen 
übertrug sich nach den vorliegenden Quellen erst 
um die Mitte des 15. Jahrhunderts auf die Terri-
torien.

Die spätere Herrschaft Blumenegg ist zumindest 
bis ins dritte Jahrzehnt dieses Jahrhunderts weiter-
hin als „Grafschaft im Walgau“ belegt. Die Grün-
de dafür, dass die althergebrachte Bezeichnung in 
diesem Raum weitergeführt wurde, lassen sich 
anhand des Quellenmaterials nicht genau feststel-
len. Möglicherweise hing dieser Umstand mit der 
frühen Übertragung gräflicher Rechte an die Bran-
diser im Jahr 1398 zusammen. Vielleicht war die 
Namenswahl aber auch nur dadurch bedingt, dass 
die Burg Blumenegg lange Zeit nach dem Brand 
vom Herbst 1405 unbewohnbar geblieben ist.

Das Hochgericht Guggais, der frühere Mittel-
punkt gräflicher Amtswaltung im Walgau, fi el bei 
der Teilung von 1416 an das andere neu entstan-
dene territoriale Gebilde. Guggais wurde dabei so 
hohe Bedeutung zugemessen, dass man diesen 
Herrschaftsbereich anfänglich nicht beziehungs-
weise nicht allein nach der Burg Sonnenberg
benannte, sondern als „Grafschaft Guggais“
bezeichnete. Schließlich setzte sich aber doch der 
Name der Burg auch als jener des Territoriums 
durch. 1463 fand die von Bischof Hartmann veran-
lasste Neugliederung des Walgaus seinen
Abschluss mit der formellen Erhebung Sonnen-
bergs zur Grafschaft.
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